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EU-Verfassung im Dienst der
Machtkonzentration

Aus der Opposition heraus verlan-
gen CSU-Chef Stoiber und FDP-
Clown Westerwelle eine Volksab-
stimmung. Länder wie Schweden
und Irland, das 2004 die Rats-
präsidentschaft übernimmt, erklä-
ren Nachbesserungsbedarf. Und
sogar Bundesverfassungsricher
Broß hatte im Südwestrundfunk
kritisiert, dass es an einem „Kom-
petenz-Konflikt-Gericht“ fehle,
wenn nationales mit europäischem
Recht kollidiere. Dies ist nicht nur
bemerkenswert, weil Broß im für
Europafragen zuständigen 2. Se-
nat sitzt, sondern auch, weil zwei
der drei Maastrichturteile sich im-
merhin mit dieser Thematik be-
fassten und genau diese Frage auf
die lange Bank geschoben worden
ist. Broß forderte ein Referendum
über die Verfassung und langte
gleichzeitig tief in die Mottenkiste
fundamentatistischen Christen-
tums mit der Forderung nach ei-
nem Gottesbezug in der Verfas-
sung. An der neuen Hymne der EU,
der Ode „An die Freude“ aus der
Neunten Symphonie von Ludwig
van Beethoven stieß er sich aller-
dings nicht.

Dabei handelt es sich bei dem
neuen Gerüst der 1951 als Mon-
tanunion gegründeten Vereini-
gung europäischer Länder. [1965
wurde die Europäische Gemein-

schaft (EG) gegründet und mit den
Maastrichter Verträgen (1992) ent-
stand 1993 die Europäische Uni-
on, die durch die Amsterdamer
Veträge (1997) neue Änderungen
für 1999 mit sich brachte], deren
vorrangiger Zweck heute die Auf-
rechterhaltung des „freien Waren-
verkehrs“ und die Abschottung
und Ausweitung des Wirtschafts-
gebietes ist, um eine neue Form der
Abschaffung von Grundrechten
durch die Hintertür. Zwar ist die
ohne größeres Aufsehen verein-
barte „Grundrechtecharta“ An-
hang zur Verfassung, sie fällt teil-
weise aber weit hinter die in den
einzelnen Ländern geltenden
Rechte zurück (so ist bspw.ein
Streikrecht nicht vorgesehen). Ge-
org Polikeit hat sich in der Zeitung
Unsere Zeit mit der neuen Verfas-
sung beschäftigt und einen her-
vorragenden Überblick ge-
schaffen, den wir leicht gekürzt
abdrucken.2

Mit schönen Worten
rückwärts wandern

Mit dem EU-Gipfel vom 20./21. Juni
in Thessaloniki wurden vor allem
in zwei Richtungen neue Weichen
gestellt: Für eine stärkere Zentrali-
sierung der politischen Macht der
EU in einem supranationalen

Was für die einen ein historisches Ereignis (Fischer), ist für
die anderen ein Grund für das allgemeine Desinteresse: Der
sogenannte EU-Verfassungsvertragsentwurf.1
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Staatsgebilde und für den Aus-
bau ihrer militärischen Interven-
tionsfähigkeit in aller Welt.

Für die Stärkung der zentralen
Machtbefugnisse hatte die am 13.
Juni abgehaltene Sitzung des „Euro-
päischen Konvents“ mit der Billi-
gung des Entwurfs für eine „Verfas-
sung der Europäischen Union“ die
Vorlage geliefert. Buchstäblich bis zur
letzten Minute hatte es in dem 105-
köpfigen Gremium heftiges Gerangel
um die letzten Formulierungen gege-
ben. Aber dann feierten alle in Sekt-
laune das „historische Werk“ – das
indessen in vieler Hinsicht nur ein
mühsam erreichter und labiler
Kompromiss ist.

Von den führenden PolitikerIn-
nen und in den meisten Medien wur-
de hinterher so getan, als ob die „Eu-
ropäische Verfassung“ damit schon
unter Dach und Fach sei. In Wirk-
lichkeit war dies manipulative Erfolgs-
propaganda, die für entsprechende
Stimmung in der Öffentlichkeit sor-
gen und den Eindruck vollendeter
Tatsachen und eines „großen Fort-
schritts“ erwecken sollte. In Wahr-
heit sind wichtige Entscheidungen
noch offen. [....]

Der „Konvent“ hatte nur ein be-
grenztes Mandat zur Erarbeitung ei-
nes Entwurfs. Über diesen Entwurf
wurde auf der Konventstagung am
13. Juni auch nicht formell abge-
stimmt, sondern nur im „Konsens-
verfahren“ Zustimmung „festge-
stellt“ – offenbar um zu vermeiden,

dass die Konventsmitglieder
am Ende persönlich mit „Ja“
oder „Nein“ stimmen mussten
und damit ein zahlenmäßiges
Kräfteverhältnis sichtbar ge-

worden wäre.
Die eigentlichen

Verhandlungen über
den künftigen EU-

Grundver t rag
stehen aber erst
jetzt auf der ex-

tra für diesen
Zweck einberufenen

„Regierungskonferenz“ an, deren Be-
ginn für Oktober dieses Jahres vor-
gesehen ist. Danach muss das Ergeb-
nis auf einer weiteren EU-Gipfel-
tagung, frühestens Ende dieses Jah-
res, wohl eher aber erst im Frühjahr
2004, einstimmig gebilligt werden,
falls die Konferenz der Regierungs-
vertreter bis dahin zu Potte gekom-
men ist. Und danach muss die Ratifi-
zierung des Vertrags entweder durch
die Parlamente der einzelnen Mit-
gliedstaaten oder in einigen Ländern
auch per Volksabstimmung erfolgen.
Erst wenn dieser Prozess in allen 25
künftigen EU-Mitgliedstaaten posi-
tiv abgeschlossen wird, kann der
„Verfassungsvertrag“ in Kraft treten.
Deshalb ist bei vielen Bestimmungen
erst das Jahr 2009 als Jahr des In-
krafttretens der Regelungen festge-
legt.

„Mehr Transparenz“ –
ein Märchen

Vor allem „mehr Transparenz“ und
„mehr Handlungsfähigkeit“ sollte
nach den Ankündigungen der Ver-
fasser der neue EU-Vertrag bringen,
mit dessen Annahme alle bisherigen
EU-Verträge außer Kraft gesetzt und
in einem einzigen Vertrag zusammen-
gefasst werden.

Mit der „Transparenz“ ist es in-
dessen nicht weit her. Die neue „EU-

Verfassung“, ein Werk von rund 250
Druckseiten, umfasst nicht weniger
als 460 Artikel plus mehrere Zusatz-
protokolle und Erklärungen zu die-
sen Zusatzprotokollen. Die Regelun-
gen sind teilweise außerordentlich
kompliziert und sehr verklausuliert;
immer wieder wird von einem Artikel
auf nachfolgende bzw. andere ver-
wiesen, und das Ganze ist in einem
umständlich-hölzernen Fachslang
von JuristInnen abgefasst, der für
Laien kaum verständlich ist.

In der Ausführlichkeit und Kom-
pliziertheit des Textes widerspiegelt
sich sicherlich vor allem die Schwie-
rigkeit, angesichts der Unterschied-
lichkeit der Interessen der jeweiligen
kapitalistischen Führungszirkel und
Polit-Clans in den einzelnen Mitglied-
staaten überhaupt zu einem Kompro-
miss zu kommen.

Ungeachtet dessen ist aber fest-
zustellen, dass der Ausbau der EU
auf ihren bisherigen Grundlagen mit
diesem Vertragsentwurf dennoch ei-
nen „großen Schritt nach vorn“ ge-
macht hat, wie Außenminister Fischer
danach mit wichtigem Blick in die
Kameras erklärte.

Trotz aller Interessengegensät-
ze im Detail gibt es in den maßgebli-
chen Führungszirkeln der EU näm-
lich zugleich die Erkenntnis, dass man
angesichts der globalen weltpoliti-
schen Situation, vor allem angesichts
des unilateralen Führungsanspruchs
der Machthaber der USA und in
Konkurrenz zu ihnen, beim Kampf um
Märkte und Vorherrschaft in verschie-
denen Weltteilen auf ein „gemeinsa-
mes Vorgehen“ der „Europäer“ ange-
wiesen ist. Auch für die Durchset-
zung der ökonomischen und poli-
tisch-gesellschaftlichen Formie-
rungsprozesse nach innen, innerhalb
der EU wie im verbleibenden Rest-
Europa, ist eine Stärkung der Macht-
befugnisse der zentralen EU-Instan-
zen unerlässlich, nicht zuletzt vor

Recht und Politik                          
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dem Hintergrund zunehmender öko-
nomischer Krisenprobleme.

Straffung der
Machtbefugnisse

„Mehr Handlungsfähigkeit“ der EU
nach innen und außen war deshalb
das wichtigste Anliegen, das in dem
Verfassungsentwurf seinen Nieder-
schlag fand.

Die wichtigsten Neuregelungen
in Stichworten: Anstelle des bisheri-
gen halbjährlichen Wechsels im EU-
Vorsitz, bei dem jeder Mitgliedstaat,
gleich ob groß oder klein, turnusmä-
ßig drankam, wird einE hauptamt-
licheR EU-PräsidentIn installiert, der/
die in keinem Mitgliedsland ein na-
tionalstaatliches Amt ausüben darf
und für zweieinhalb Jahre gewählt
wird. Mit der Festlegung, dass eine
einmalige Wiederwahl zulässig ist
(Art. I-21), ist praktisch eine fünfjäh-
rige Amtsdauer des gleichen Man-
nes an der Spitze der EU möglich. Der
unter seiner Leitung stehende „Eu-
ropäische Rat“ soll künftig viertel-
jährlich (bisher halbjährlich) tagen,
um die „Leitlinien“ für die weitere
Entwicklung und Politik der EU fest-
zulegen.

Es wird das Amt einen „Europäi-
schen  Außenministers“ eingerichtet,
der zugleich Vizepräsident des „Eu-
ropäischen Rates“ und in „Doppel-
hut-Funktion“ parallel dazu Mitglied
der Brüsseler EU-Kommission mit
besonderen Rechten ist. Insbeson-
dere damit soll die „Handlungsfähig-
keit“ der EU auf internationaler Ebe-
ne gestärkt werden.

Die in Brüssel ansässige „Euro-
päische Kommission“, die als „Exe-
kutive“ für die Durchführung der ver-
einbarten EU-Projekte und Beschlüs-
se zuständig ist und in der bisher je-
der Mitgliedstaat durch mindestens
eineN KommissarIn gleichberechtigt
vertreten war, wird auf insgesamt 15

stimmberechtigte Mitglieder (ein-
schließlich Kommissionspräsident
und Außenminister) verkleinert. Das
heißt, jeweils 10 der 25 EU-Staaten
sind vom Stimmrecht in diesem zen-
tralen EU-Gremium mit regierungs-
ähnlichen Funktionen ausgeschlos-
sen. Es können zwar weitere Kom-
missarInnen aus den übrigen Mit-
gliedstaaten ernannt werden, jedoch
ohne Stimmrecht. Der/diePräsidentIn
der EU-Kommission wird auf Vor-
schlag des „Europäischen Rates“ der
Staats- und Regierungschefs vom
„Europäischen Parlament“ mit einfa-
cher Stimmenmehrheit für eine fünf-
jährige Amtszeit gewählt. Er beruft
dann die übrigen KommissarInnen
ebenfalls für eine fünfjährige Amts-
zeit, wofür gleichfalls die Zustim-
mung des Europäischen Parlaments
eingeholt werden muss. Ein „Rot-
ationsverfahren“ soll sicherstellen,
dass alle Mitgliedstaaten nacheinan-
der in einer bestimmten Reihenfolge
im stimmberechtigten „Kollegium“
der EU-Kommission vertreten sind.

Die Zahl der Politikbereiche, in
denen die früher generell geltende
Konsens- oder Einstimmigkeitsregel
aufgehoben wird, wird von bisher 34
auf 70 Tätigkeitsfelder ausgeweitet.
Auf allen diesen Gebieten soll zu-
künftig in der Regel mit „qualifizier-
ter Mehrheit“ entschieden werden.
Bei Abstimmungen im Rat, der zu-
sammen mit dem Europäischen Par-
lament als Gesetzgeber „Europäische
Gesetze“ sowie „Europäische Rah-
mengesetze“ und andere Rechtsakte
beschließen kann, soll als „qualifizier-
te Mehrheit“ gelten, wenn die (einfa-
che) Mehrheit der Mitgliedstaaten
(bei 25 also mindestens 13) zustimmt
und diese Staaten außerdem „minde-
stens drei Fünftel der Bevölkerung“
der EU (60 Prozent) ausmachen. Die-
se Bestimmung benachteiligt die klei-
neren Mitgliedstaaten gegenüber
den großen, deren Vormachtstellung

damit auch institutionell abgesichert
wird.

Manche dieser Neuregelungen
gehen nicht so weit, wie es insbe-
sondere führende deutsche Politiker-
Innen im Verein mit denen Frank-
reichs gern gehabt hätte. Beispiels-
weise scheiterte die Abschaffung der
Einstimmigkeitsregel und die gene-
relle Einführung von Mehrheits-
entscheidungen im Bereich der Au-
ßenpolitik an Einsprüchen der briti-
schen und spanischen Regierung -
nicht zuletzt aufgrund des jüngsten
Streits um den Irak-Krieg.

Dennoch ist unübersehbar: die
institutionellen Neuerungen laufen
auf die verfassungsrechtliche Fest-
schreibung einer supranationalen
Staatsstruktur für die EU, auf die Stär-
kung und Vergrößerung der Entschei-
dungsbefugnisse der zentralen EU-
Instanzen gegenüber den ihnen nun-
mehr stärker untergeordneten Natio-
nalstaaten und auf eine institutionelle
Absicherung der Vormachtstellung
der „Großmächte“ gegenüber den
kleineren Mitgliedstaaten hinaus.
Dem entspricht auch die Festlegung
von Bereichen der „ausschließlichen
Zuständigkeit“ der EU-Gremien, bei-
spielsweise für die Außenpolitik und
zentrale Wirtschaftsfragen, sowie die
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... und die BürgerInnen bleiben im
Wald stehen.
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Festschreibung des Grundsatzes,
dass Unionsrecht künftig Vorrang vor
dem Recht der einzelnen Mitglied-
staaten hat (Art. I-10).

Demokratische
Feigenblätter

Angeblich sind durch den „Verfas-
sungsentwurf“ auch die Rolle des
Europäischen Parlaments und die
Rechte der UnionsbürgerInnen und
damit die Demokratie in der EU ge-
stärkt worden. Bei genauem Hinse-
hen hat sich jedoch an der Stellung
des EU-Parlaments kaum etwas ge-
ändert: Es kann nach wie vor in der
Regel nur auf Initiative der EU-Kom-
mission Gesetze und Rechtsakte be-
schließen, und auch dies nicht allein,
wie es der Rolle einer obersten Volks-
vertretung zukommen würde, son-
dern nur mit Zustimmung des EU-
Ministerrats, der aus den Vertretern
der Regierungen besteht (Art. I-19,
Art. I-33).

Was die Rechte der Unions-
bürgerInnen angeht, bleibt es bei der
restriktiven Festlegung, dass Men-
schen aus einem anderen EU-Staat
in dem Staat, in dem sie ihren Wohn-
sitz haben, ein Wahlrecht nur bei
Europa- und Kommunalwahlen ha-
ben, nicht aber bei nationalen Parla-
mentswahlen.

Es wird ihnen jedoch in dem
Verfassungsentwurf jetzt tatsächlich
ein „Recht“ auf „Bürgerbegehren“
zugestanden. Allerdings können sie
damit nur die EU-Kommission „auf-
fordern, geeignete Vorschläge zu
Themen zu unterbreiten, zu denen es
nach Ansicht der BürgerInnen eines
Rechtsakts der Union bedarf, um die-
se Verfassung umzusetzen“ – ohne
bindende Verpflichtung für die Kom-
mission, dem auch nachzukommen.
Und auch dies nur, wenn „eine er-
hebliche Anzahl von Bürgern – nicht
weniger als eine Million – aus einer
erheblichen Anzahl von Mitglied-
staaten“ dafür in Aktion treten (Art.
I-46, Abschn. 4). Das ist nicht mehr
als ein Feigenblatt, das unter Miss-
brauch des Begriffs „partizipative De-
mokratie“ Alibifunktionen erfüllt,
aber so gut wie keinen praktischen
Wert hat.

Als ein wichtiger demokratischer
Fortschritt wurde ausgegeben, dass
die bereits vor zweieinhalb Jahren in
Nizza verabschiedete „Charta der
Grundrechte der Europäischen Uni-
on“ nun im vollen Wortlaut als Teil II
in den EU-Verfassungsvertrag über-
nommen werden soll. Zusätzlich wur-
de in der „Präambel“ und in Teil I des
Verfassungsvertrags eine weitere
Auflistung von edlen Beweggrün-
den, Grundsätzen, Zielen und Wer-
ten der Union aufgenommen, die sich
danach in der „Charta“ noch einmal
wiederholen.

In diesen Passagen klingt man-
ches fortschrittlich und demokratisch,
von humanistischem Geist geprägt -
obwohl soziale Rechte wie beispiels-
weise das Recht auf Arbeit nach wie
vor fehlen. Aber welchen Wert ha-
ben derartige Verfassungsgrund-
sätze, wenn ihnen die Realität der un-
eingeschränkt fortbestehenden öko-
nomischen und gesellschaftspoliti-
schen Verhältnisse einer kapitalisti-
schen Klassengesellschaft entge-

genstehen? Sie können vielleicht als
stützende Ausgangspunkte für so-
ziale und politische Bewegungen ge-
nutzt werden – aber für sich allein,
ohne entsprechende Kampfaktionen
im außerparlamentarischen Bereich,
dienen sie nur der Festigung des
„schönen Scheins“, der die wahren
Verhältnisse verschleiert. Die Er-
kenntnis, dass Verfassungsfragen
Machtfragen sind, insbesondere
auch, was die reale Durchsetzung
wohlklingender Verfassungsgrund-
sätze anbelangt, ist damit nicht auf-
gehoben.

Festschreibung der
kapitalistischen
Wirtschaftsordnung

Dabei darf auch nicht übersehen
werden, dass die EU-Verfassung
auch einige inhaltliche Neuerungen
enthält, die in der Medienbericht-
erstattung bisher fast keine Rolle
spielten. Dazu gehört beispielswei-
se, dass in diesem Text an allererster
Stelle unter den wirtschaftspoliti-
schen Zielen der Union ein „Binnen-
markt mit freiem und unverfälschtem
Wettbewerb“ genannt wird (Art. I-
3,2). Er erhält ebenso wie das Be-
kenntnis zu einer „wettbewerbsfähi-
gen sozialen Marktwirtschaft“ (Art.
I-3,3) Verfassungsrang – eine nur
wenig verhüllte Festlegung auf die
kapitalistische Wirtschaftsordnung,
wie sie bisher wohl in den meisten
europäischen Verfassungen, auch im
deutschen Grundgesetz, nicht vor-
handen war. Dazu passt das in der
„Grundrechtscharta“ enthaltene Be-
kenntnis zur „Unternehmerfreiheit“
(Art. II-16) und die Formulierungen
zu den Eigentumsrechten (Art. II- 17),
die hinsichtlich der Verpflichtung
von Eigentum auf das Allgemein-
wohl sogar weit hinter den Bestim-
mungen des Grundgesetzes zurück-
bleiben. Ebenso gehört dazu auch die

Recht und Politik                          
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unverändert in die Verfassung über-
nommene „unabhängige“ Stellung
der Europäischen Zentralbank, die
nur der Beschlussfassung ihres ei-
genen Direktoriums aus hochgestell-
ten Bank- und Finanzkreisen unter-
liegt, aber jeder demokratischen Ein-
flussnahme durch die BürgerInnen,
auch durch andere EU- Instanzen wie
etwa das EU-Parlament, entzogen ist
(Art. I-29). An der neoliberalen
Grundausrichtung der gesamten EU-
Konstruktion als einer supranationa-
len Staatskonstruktion, die den In-
teressen der in der EU ansässigen
transnationalen Konzerne und des
Finanzkapitals unterworfen ist, hat
sich mit dieser Verfassung nicht das
geringste geändert.

Mit der EU zu neuen
Kriegen

Zu den reaktionären „Neuerungen“
des EU-Verfassungsentwurfs gehört
auch, dass die Festlegungen der EU
für eine gemeinsame „Sicherheits-
und Verteidigungspolitik“, also die
EU-Militärpolitik nunmehr mit Ver-
fassungsrang versehen wird.

Ausdrücklich werden dabei auch
„Missionen außerhalb der Union zur
Friedenssicherung, Konfliktverhü-
tung und Stärkung der internationa-
len Sicherheit“ (Art. I-40), also mili-
tärische Interventionen einer EU-
Truppe in nicht zur EU gehörenden
Teilen der Welt, als fester Bestand-
teil in die EU-Verfassung aufgenom-
men, und zwar ohne dass für solche
„Operationen“ eine vorherige Zu-
stimmung etwa des „Europäischen
Parlaments“ festgelegt worden wäre.
Zu den Rechten des Parlaments heißt
es in diesem Abschnitt lapidar, dass
es „zu den wichtigsten Aspekten und
den grundlegenden Weichenstellun-
gen der Gemeinsamen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik regelmäßig
gehört und über ihre Entwicklung auf

dem Laufenden gehalten“ wird. Die
EU-Verfassung geht damit in der Be-
vollmächtigung eines zentralen EU-
Gremiums zur Beschlussfassung
über Militäreinsätze erheblich weiter,
als es beispielsweise im deutschen
Grundgesetz der Fall ist.

In einem anderen Abschnitt die-
ses Verfassungsartikels werden die
Mitgliedstaaten ausdrücklich dazu
verpflichtet, „ihre militärischen Fähig-
keiten schrittweise zu verbessern“
(Art. I-40, Abschn. 3). Gruppen von
Mitgliedstaaten, die „multilaterale
Streitkräfte“ aufstellen und im Militär-
bereich eine engere „strukturierte Zu-
sammenarbeit“ entwickeln wollen,
werden dazu ausdrücklich ermächtigt.
Natürlich wird auch die „enge Zu-
sammenarbeit mit der NATO“ nicht
unerwähnt gelassen.

Schließlich enthält der EU-Ver-
fassungsentwurf auch das verfas-
sungspolitische Novum, dass sogar
die Einrichtung eines Europäischen
Amtes für Rüstung, Forschung und
militärische Fähigkeiten Verfassungs-
rang bekommt. Seine Aufgabe soll es
laut Abschn. 3 des Artikels
I-40 vor allem sein,
„den operativen
Bedarf zu er-

mitteln und Maßnahmen zur Bedarfs-
deckung zu fördern“ sowie „zur Er-
mittlung von Maßnahmen zur Stär-
kung der industriellen und technolo-
gischen Grundlage des Verteidi-
gungssektors beizutragen und diese
Maßnahmen gegebenenfalls durch-
zuführen“.

Es bleibt dabei: die Abfassung
des EU-Verfassungsentwurfs war ein
„großer Schritt nach vorn“ - aber in
eine den wirklichen Interessen der in
der EU lebenden und arbeitenden
Menschen völlig widersprechende
Richtung.

Georg Polikeit

1  http://european-convention.eu.int/
bienvenue.asp?lang=DE

2   Der Artikel erschien zuerst in der Zei-
tung unsere zeit (uz) vom 27. Juni 2003.
Der Abdruck erfolgte mit freundlicher
Genehmigung von Autor und Redakti-
on. Der vollständige Text ist im
Internet abrufbar (http: //www.dkp-
online.de/uz/3526/s1501.htm).


